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Entsperrung von Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen nach § 8 Nr. 1 der 
Haushaltssatzung 2017
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Einreicher: GB Zentrale Steuerung und Finanzen 

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

08.11.2017 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Bezug nehmend auf die Empfehlungen der Entsperrungskommission werden die in der Anlage 
aufgeführten Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen für das Jahr 2017 ganz oder 
teilweise (in der jeweils angegebenen Höhe) entsperrt.

Überweisung in den Ortsbeirat/die Ortsbeiräte: Nein
Ja, in folgende OBR:

Anhörung gemäß § 46 Abs. 1 BbgKVerf
zur Information



Finanzielle Auswirkungen? Nein Ja

Das Formular „Darstellung der finanziellen Auswirkungen“ ist als Pflichtanlage beizufügen

Fazit Finanzielle Auswirkungen:

Auf Empfehlung der Entsperrungskommission wären insgesamt 7.047.380,10 EUR zu entsperren.

Oberbürgermeister Geschäftsbereich 1 Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3 Geschäftsbereich 4



Berechnungstabelle Demografieprüfung:

Wirtschaftswachs-
tum fördern, 

Arbeitsplatzan-
gebot erhalten 
bzw. ausbauen 
Gewichtung: 30

Ein Klima von 
Toleranz und 

Offenheit in der 
Stadt fördern 

Gewichtung: 10

Gute Wohnbe-
dingungen für 

junge Menschen 
und Familien 
ermöglichen 

Gewichtung: 20

Bedarfsgerechtes 
und qualitativ 
hochwertiges 

Betreuungs- und 
Bildungsangebot für 
Kinder u. Jugendl. 

anbieten 
Gewichtung: 20

Selbstbe-
stimmtes 

Wohnen und 
Leben bis ins 

hohe Alter 
ermöglichen 

Gewichtung: 20

Wirkungs-
index 

Demografie

Bewertung 
Demografie-

relevanz

0 keine

Begründung:

Nach § 8 Nr. 1 Haushaltssatzung 2017 sind alle Aufwendungen und die damit verbundenen 
Auszahlungen bis auf Weiteres zu 90% zur Bewirtschaftung freigegeben, soweit sie nicht durch § 8 
Nr. 2 von vornherein von der Bewirtschaftungssperre ausgenommen sind (18 Ausnahmetatbestände). 

Über darüber hinausgehende Freigaben entscheidet bis 10.000 EUR der Kämmerer und bei Beträgen 
über 10.000 EUR die Stadtverordnetenversammlung. Diesbezügliche Empfehlungen spricht die 
Entsperrungskommission aus. 

Anlagen:
Liste der Anträge auf Entsperrungen
Begründung der Anträge


